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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin!  
 

Sehr geehrter Gemeindebewohner! 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bundespräsidenten-Wahl 
Wiederholung Stichwahl – 4.12.2016 
 

Auch wenn einiges an Bürokratie bei dieser kommenden 
Wahl bereinigt ist, müssen wir auf die Einhaltung der Vor-

gaben des Gesetzes besonderen Wert legen und laden 

ein, folgendes zu beachten: 

Es ist bitte unbedingt erforderlich, dass Sie zur Stimmab-
gabe einen 

IDENTITÄTSAUSWEIS 
(Führerschein, Reisepass, Lichtbildausweis) 
in das Wahllokal mitbringen.  
Der Wahlleiter (das Gesetz ist auch diesbezüglich rigoros) hat 
(nicht: kann) Ihre Identität anhand dieses Ausweises zu 

überprüfen, auch wenn Sie bekannt sind.  

Bitte beachten Sie, dass nur die Mitnahme der WÄHLER-
VERSTÄNDIGUNGSKARTE – diese wird Ihnen ab Mitte No-

vember per Post zugestellt – alleine nicht ausreichend ist. 

Die Stimmabgabe ohne Identitätsausweis ist nicht mög-
lich! 

Alle Mitglieder der Wahlbehörde sind entsprechend infor-

miert und müssen – auch aufgrund aller bislang schon be-

kannten Vorgänge – objektiv und unnachsichtig handeln. 
 

Der Zutritt in das Wahllokal ist nur jeweils der/dem 

Stimmberechtigten gestattet;  

der Einwurf des Wahlkuverts ist jetzt wieder durch 
die/den Stimmberechtigte/n möglich oder sie/er kann das 

auch vom Wahlleiter verlangen.  
 

Wir ersuchen um Ihr Verständnis und danken schon im 

Voraus herzlich. 
 

Wahlkarten beantragen Sie bitte nur über www.wahlkar-

tenantrag.at (bis 30.11.2016). 

 

Heizkostenzuschuss 2016/17   
 

Anträge auf Gewährung eines Heizkostenzuschusses kön-

nen bis 23.12.2016 bei uns eingebracht werden. 
Pro Haushalt kann EIN Ansuchen gestellt werden; An-

träge können ab sofort bei uns im Marktgemeindeamt  

an jedem Montag  8-12h, 
an jedem Donnerstag 8-12, 14-17:30 h 
(ausnahmslos nicht an anderen Tagen) gestellt werden! 
 

Friedhof Mooskirchen 
 

Rund um Allerheiligen ist das Bestreben aller sehr groß, 

der Gräberpflege besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Dabei wird aber oft übersehen, dass das auch der Abfall-
trennung und –beseitigung gebühren muss. 

Wir ersuchen deshalb, die an mehreren Stellen am Fried-

hof aufgestellten Abfallbehälter so zu verwenden, wie das 

vorgesehen ist und Augenmerk auch auf die TRENNUNG 
des Abfalles zu legen – PAPIER, BIO-ABFÄLLE (ohne Plas-

tik, Holz, Draht oder ähnliches).  Vielen Dank. 

Peter TOSWALD –  
„willkommen“ unserem neuen Mitarbeiter 
Für Josef Töscher, der seit 1981 – also mehr als drei Jahr-

zehnte lang – in unseren Diensten und unmittelbar vor 

dem Übertritt in den wohlverdienten Ruhestand steht, 

haben wir Ersatz gesucht 

und gefunden. 
 

Peter Toswald  
verstärkt  
ab 1. November 2016  

unser 

Team der Gemeindearbeiter. 

Peter, mit Gattin Andrea 

(geborene Niggas) verheiratet, Vater der Söhne Stefan und 

Florian, wohnt seit einigen Jahren in Mooskirchen und hat 

sich – neben vielem anderen – als ungemein engagiertes 

Mitglied unserer Freiwilligen Feuerwehr erwiesen. 

Ihm ist der Umgang mit allen Arten von Maschinen und 
Geräten bestens vertraut. 

Wir freuen uns über unseren neuen Mitarbeiter, heißen 

ihn im Team herzlich willkommen und wünschen in der 

neuen Verantwortung alles Gute, viel Freude. 
 

Josef Töscher und seine Verdienste werden wir natürlich zu ge-

gebener Zeit entsprechend würdigen. 

ENTSORGUNGSTERMINE November 2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Donnerstag, 24. November 2016  
17 – 19 h, Altes Rüsthaus 
Entsorgung Alt-Elektro-Geräte, Alt-Speiseöl   
 

letzte Problemstoff-Sammlung 2016:  Do., 15.12. – 17-19 Uhr

  

 

November 2016 

9. 
Mittwoch 

November 2016 

11. 
Freitag 

 

gelbe Säcke Restmüll 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung 
 

zu den Tagen der offenen Tür der HTL – BULME 
in Graz-Gösting 

am 27.Jänner 2017 von 14.00 – 19.00 Uhr und 
am 28.Jänner 2017 von 9.00 – 13.00 Uhr 

 
Wir zeigen unser gesamtes Ausbildungsspektrum und präsentieren 

das erreichbare Ausbildungsniveau anhand von Diplomarbeiten. 
Die HTL – BULME bietet für  
Jugendliche ab 14 Jahren,  

Erwachsene mit und ohne Facharbeiterausbildung, 
Maturantinnen und Maturanten 

eine EU anerkannte Ingenieurausbildung kostenfrei a n. 
Die Abteilungen 

Elektronik, Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingeni-
eurwesen mit ihren jeweiligen Vertiefungen bilden in der Tages- 

und Abendschule in verschiedenen Studienzweigen aus. 
Bitte informieren Sie sich bei: HTL – BULME , 8051 Graz, Iberer-

straße 15 – 21   www.bulme.at 

Tag der offenen Tür  
HTL - Voitsberg 

 
Am Freitag, 13. Jänner 2017, veranstaltet die  

HTL-BULME-Voitsberg, Mühlgasse 21,  
Voitsberg, 

von 14 bis 18 Uhr einen „Tag der offenen Tür “. 
 

Als Ausbildungsschwerpunkt der Abteilung für Maschi-
neningenieurwesen wird die zukunftsweisende Fach-
richtung Fertigungstechnik/CAD-CAM-Engineering un-
terrichtet. Hier steht die fertigungsgerechte und praxis-
bezogene Ausbildung im Vordergrund - beginnend bei 
der computerunterstützten 3D-Konstruktion mit der 
Software Creo (Pro/Engineer) über die Simulation der 
NC-Werkzeugbewegungen bis hin zur Übertragung 
der Daten auf moderne CNC-Werkzeugmaschinen. 
Vor allem technisch interessierte Schülerinnen und 
Schüler, die vor der Entscheidung über ihren weiteren 
Ausbildungsweg stehen, können an diesem Tag die 
Möglichkeit, einen Einblick in das bunte Unterrichtsge-
schehen an der HTL-BULME-Voitsberg zu erhalten, 
nutzen. 
Sehenswert sind unter anderem die Präsentationen 
der Diplomarbeiten und Projekte sowie die zahlreichen 
selbst gefertigten Werkstücke, mit denen die Schü-
ler/innen ihr handwerkliches Können in den ver-
schiedensten Bereichen unter Beweis stellen. Beson-
deren Anklang finden in diesem Zusammenhang auch 
die jährlich stattfindenden Werkstätten-Schnuppertage 
in Graz.  
Die Online-Anmeldung 
und weitere Informationen  
hierzu sind unter folgendem  
Link zu finden: 
www.schnuppertagbulme.net 
 

Wir würden uns freuen,  
auch Sie bei uns begrüßen 
zu dürfen! 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.htl-voitsberg.at 
 

 

 
 

Einladung 
zum 

Informationsabend  
für das Schuljahr 2017/18 

Neue Mittel Schule 
Mooskirchen 

 

Dienstag, 22. November 2016, 19.00 Uhr 
 

 

Ihr Kind hat die Möglichkeit, 
unsere Schule 

 am Dienstag, 22. November 
am Vormittag  

kennenzulernen ! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der nächste Winter kommt bestimmt. Bitte um Beachtung: 
 

 

Öffentliche Kundmachung 
Gemäß § 92, Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung 1967, LGBl.Nr. 113, 

i.d.d.g.F., wird kundgemacht: 
 

An alle Haus- und Grundbesitzer! 
 

Gemäß § 93 der Straßenverkehrsordnung 1960, in der der-

zeit geltenden Fassung, haben die Eigentümer von Liegen-
schaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer 

von unverbauten land- und forstwirtschaftlichen Liegen-

schaften, dafür zu sorgen, dass die entlang der Liegen-

schaft in einer Entfernung von nicht mehr als drei Meter 

vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Geh-

steige und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge be-

findlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft  
 

in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 
 

von Schnee und Verunreinigungen gesäubert 
sowie  

bei Schnee und Glatteis bestreut sind. 
Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Stra-

ßenrand in der Breite von einem Meter zu säubern und zu 

bestreuen. Die gleiche Verpflichtung trifft die Eigentümer 

von Verkaufsständen oder –hütten. 

In einer Wohnstraße ohne Gehsteige gilt die Verpflich-

tung für einen ein Meter breiten Streifen  

entlang der Häuserfronten. 
 

Die Eigentümer von Liegenschaften haben ferner dafür zu 

sorgen, dass Schneewächten oder Eisbildungen von den 

Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude entfernt 

werden. 

 

Durch die vorhin genannten Vorrichtungen dürfen Stra-

ßenbenützer nicht gefährdet oder behindert werden, 

wenn nötig sind die gefährdeten Straßenstellen abzu-

schranken oder sonst in geeigneter Weise zu kennzeich-

nen. Bei den Arbeiten ist darauf Bedacht zu nehmen, dass 

der Abfluß des Wassers von der Straße nicht behindert, 

Wasserablaufgitter und Rinnsale nicht verlegt, Sachen, ins-

besondere Leitungsdrähte, Oberleitungs- und Beleuch-

tungsanlagen nicht beschädigt werden. 

Zum Ablagern von Schnee aus Häusern oder Grundstü-
cken auf die Straße ist eine Bewilligung der Behörde erfor-

derlich. 
 

Die Nichtbefolgung dieser Anordnung wird im Sinne der Strafbe-

stimmungen der Straßenverkehrsordnung 1960 geahndet. Über-

dies sind alle Liegenschaftseigentümer für alle Schadensfälle, die 

durch die Unterlassung dieser Anordnung eintreten, haftbar. Zu-

dem kann bei Unterlassung die Reinigung auf Kosten des jeweils 

Verpflichteten von Organen der Marktgemeinde Mooskirchen 

durchgeführt werden. 
 
 

Der Bürgermeister: 

Engelbert Huber, eh. 

--------------------------- 
 

Übrigens:  das oben Ausgeführte gilt ständig (das ganze 

Jahr hindurch – vor allem für Eigentümer im Markt!) auch 
für die Reinigung von Flächen entlang der Grundstücks-
grenzen (entlang der Straße) innerhalb des Ortsgebietes! 
 

Allen Grundeigentümern zur Beachtung 
 

 

Bäume, Äste, Sträucher neben der 
Straße 

Auszug § 91 Straßenverkehrsordnung – hier Absatz 1: 
 
 

Die Behörde (für alle Gemeindestraßen in unserem Ge-

meindegebiet ist das die Marktgemeinde Mooskirchen) 

hat die Grundeigentümer aufzufordern, Bäume, Sträu-
cher, Hecken und dergleichen, welche die Verkehrssicher-
heit  

insbesondere die freie Sicht über den Straßenverlauf  

oder  

auf die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Ver-

kehrs  

oder  
welche die Benützbarkeit der Straße einschließlich der auf 

oder über ihr befindlichen, dem Straßenverkehr dienen-

den Anlagen, z. B. Oberleitungs- und Beleuchtungsanla-

gen, beeinträchtigen,  

auszuästen oder zu entfernen. 
 

Teilweise sind unsere Aufforderungen bisher unbeachtet 

geblieben. Wir werden Grundeigentümer, insbesondere in 

Weinberg, Rauchegg, Rubmannsberg nochmals auf ihre 

Verantwortung hinweisen. 
 

Sie – die betroffenen Grundeigentümer – haben auch die 

Möglichkeit, die erforderlichen Arbeiten, einschließlich 

der Entfernung des Materials, einem konzessionierten Un-

ternehmen zu übertragen. Im Marktgemeindeamt Moos-

kirchen erhalten Sie auf Wunsch die Kontaktadresse. 
 

Bitte verstehen Sie, dass die Nichtbeachtung der Aufforde-
rung zur Entfernung auch Haftungsprobleme nach sich 
ziehen kann (denken Sie dabei bitte nur an etwaig beschä-

digte Spiegel bei Bussen, LKW’s usw.). 
 

 

Für zahlreiche Grundeigentümer ist also ausreichend Hand-

lungsbedarf gegeben. Wir ersuchen um Erledigung. Vielen Dank. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAARKUNST  SILVIA (Silvia Fötsch) – Mooskirchen, Oberer Markt 4 – 03137/20690 

Neu im Team: 
Silvia’s Haarkunst freut sich Cornelia Renhart aus Mooskirchen (rechts im Bild) im Team begrüßen zu dürfen.  
 

 
 

 

„Ballsaison“  
– modische Styls und kreativ-festliche 

Hochsteckfrisuren: 
 

Wir haben für Sie  

ab 26.11.2016  
an jedem Samstag bis 17 Uhr geöffnet;  
um Terminvereinbarung wird gebeten. 
 

 

 

Terminhinweis – Terminhinweis 
 

Samstag, 26. November 2016    
hl. Messe und Adventkranz-Segnung 
(Gestaltung:  Männergesangverein unter Lei-

tung von Gottfried Gschier) 

Zeit: 17.00 Uhr  

Ort:  Pfarrkirche Mooskirchen 
 

anschließend  Auszug aus der Kirche 
Lichtertanz der Kinder und 

Inbetriebnahme Weih-
nachtsbeleuchtung 

(Gestaltung durch unsere MusikschülerInnen) 
 

ADVENTMARKT 
Elternverein Volksschule, sowie Betreu-
ungsteam und Eltern Kindergarten haben vor, 

handgefertigte Besonderheiten (Gebäck, Ge-

schenke) herzustellen und bieten sie zum Kauf 

an 

Ort: Marktplatz – bei Kriegerdenkmal 

 
Terminänderung – geänderter Termin: 

Die am Sonntag, 4.12. geplante KIMM-Veran-

staltung  

„zum Advent“ – mit dem Ensemble 
„MOOSCANTO“ 

findet bereits am 

• Sonntag, 27. November 2016 

• 18.00 Uhr 

• Volksschule, AULA 
statt. 

Von seiner besten Seite 

hat sich der Chor „pro 

musica“ zum Auftakt „30 

Jahre“ in ausverkauftem 

Haus gezeigt. 

Herzlichen DANK an Ger-
linde Hörmann und ihr 

Team für großartiges Be-

mühen und immer au-

ßergewöhnliche Leistun-

gen!   DANKE. 


